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Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 

Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Leun 10.04.2018 11. beschließend 

Sozialausschuss 10.04.2018 3. vorberatend 

Bau- und Umweltausschuss 11.04.2018 3. vorberatend 

Finanzausschuss 12.04.2018 3. vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Leun 

16.04.2018 10. beschließend 

 

 

Sach- und Rechtslage: 

Nach Empfehlung der Vorstandsitzung des LEADER vom 14.03.2018 ist das Projekt als 

förderwürdig beschlossen. 

Zur Umsetzung der Maßnahme sind Kosten von 75.000,00 € kalkuliert. Im Haushalt sind 

20.000,00 € eingestellt. Bei einer Förderquote von 75 % können als Zuschuss 46.259,00 € 

nach Abschluss der Maßnahme beantragt werden. 

Für die Beauftragung müssten 55.000,00 € als überplanmäßige Ausgaben im Haushalt 

eingestellt werden, die durch Grundstückverkäufe Hollergewann bis zur Auszahlung des 

Zuschusses gegenfinanziert werden. 

 

Bei Antragstellung des Zuschusses muss die Finanzierung der Gesamtkosten durch Beschluss 

sichergestellt sein. 

 

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Lahn-Dill-Kreises muss die 

Stadtverordnetenversammlung einen Beschluss nach § 100 HGO über die überplanmäßige 

Ausgabe tätigen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Überplanmäßige Ausgabe 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. § 100 HGO eine überplanmäßige Ausgabe 

in Höhe von 55.000,00 € für die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes. 

 

Anlage(n): 

1. FAG-Quoten Kommunen 2018     

2. Kostenschätzung     

3. Klärung Standortfrage     
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